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Übersicht

Was möchten wir Ihnen heute zeigen?

• Einleitung
• Arbeit der Untersuchungsrichterin oder des 

Untersuchungsrichters
• Arten der Untersuchung
• Gang der Untersuchung
• Arbeit des Auditors oder der Auditorin



Einleitung





Der Strafprozess in der Schweiz kennt 
verschiedene Formen 
StPO
• Einstufiges Modell: 

Strafuntersuchung und 
Fallabschluss in einer Hand 
→ Staatsanwaltschaft
(allenfalls unter Beizug der 
Polizei)

• Strafuntersuchung ex officio 
oder nach (vorausgesetztem) 
Strafantrag

MStP

• Zweistufiges Modell:
• Untersuchung durch 

Untersuchungsrichter/-in
• Fallabschluss durch Auditor-

/in (ausnahmsweise durch 
Kommandant/-in

• Strafuntersuchung bedarf 
eines Untersuchungsbefehls



Illustration: Dr.iur. Max Hauri

Exkurs

7



Illustration: Dr.iur. Max Hauri
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Arten der Untersuchung im 
MStP



Arten der 
Untersuchung 
im MStP -
Übersicht

Arten der Untersuchung im MStP

Vorläufige Beweisaufnahme

• Ähnlich zum (bürgerlichen 
Ermittlungsverfahren), auch 
Unfalluntersuchungen

• Das Dossier geht nach 
Abschluss des Verfahrens 
zurück an die befehlende 
Stelle

Voruntersuchung

• Eigentliche Strafuntersuchung

• Das Dossier wird nach Abschluss 
der Untersuchung an den 
Auditor / die Auditorin 
weitergeleitet

Wichtig: Die Untersuchungsrichterin oder der Untersuchungsrichter 
hat in beiden Untersuchungsarten keine Entscheidkompetenz. 



Arten der 
Untersuchung 
im MStP –
vorläufige 
Beweisaufnahme

Gesetzliche Grundlagen



Arten der 
Untersuchung 
im MStP –
vorläufige 
Beweisaufnahme

Eine vorläufige Beweisaufnahme (BA) wird 
angeordnet wenn: 

• Einzelne Voraussetzungen der Voruntersuchung (VU) nicht erfüllt sind, 
z.B. 
• bei unbekannter Täterschaft
• ungeklärtem oder verwickeltem Sachverhalt

→ Beweismittelbeschaffung
• Unklar, ob disziplinarische oder militärgerichtliche Erledigung
• Tod oder schwere Verletzung von Militär- oder Zivilpersonen sowie 

schwerer Sachschaden, auch wenn keine strafbare Handlung vorliegt
→ «Unfalluntersuchung»
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Checkliste (III)

Ist der Fall noch leicht?

Ja Nein

Befehl für 

BA an UR

Disziplinarstrafverfahren

unklar

Befehl für 

VU an UR

Täterschaft bekannt

JaNein

Untersuchung



Abschluss der vorläufigen Beweisaufnahme



Was passiert, wenn dem Antrag keine Folge geleistet wird?



Die Voruntersuchung



Was bedeutet das?

Die Voruntersuchung wird angeordnet, wenn:
• Täterschaft bekannt
• Verdacht auf Straftat besteht (aber disziplinarische 

Erledigung ausser Betracht fällt)

Wie wird die Voruntersuchung abgeschlossen?



Ablauf der Untersuchung



Übersicht

1. Ereignis
2. Untersuchungsbefehl
3. Untersuchung | Sachverhaltsabklärung
4. Abschluss



Übersicht

1. Ereignis
2. Untersuchungsbefehl
3. Untersuchung | Sachverhaltsabklärung
4. Abschluss



Was ist ein Untersuchungsbefehl?



Wer «ordnet» die Untersuchung an?



Gang der 
Untersuchung 
– Sachverhaltsabklärung

Vorgehen bei der Sachverhaltsabklärung

Ausgangspunkt sind Tatbestandsmerkmale

• Was habe ich? Welche Feststellungen wurden bereits gemacht?

• Was brauche ich noch? Welche Elemente des Tatbestandes sind 
noch unklar?

Wichtig: 

• Der Untersuchungsrichter / die Untersuchungsrichterin klärt 
belastende und entlastende Tatsachen gleichermassen ab. 

• Er / Sie sorgt für die Verwertbarkeit der Beweiserhebungen.



Gang der 
Untersuchung 
– Sachverhaltsabklärung

Unklare Elemente des Sachverhalts sollen "erstellt" werden:

• Wer hat (Täterschaft, beteiligte Person[en])

• was (Delikte)

• wann (Tatzeit)

• wo (Tatort)

• wie (Tatvorgehen)

• womit (Tatmittel)

• weshalb getan? (Tatmotiv)

Vorgehen bei der Sachverhaltsabklärung



Gang der 
Untersuchung 
– Sachverhaltsabklärung

Welche Beweise gibt es?

• Einvernahmen (Auskunftspersonen; Zeugen; beschuldigte/tatverdächtige Personen [zur Person und 
zur Sache])

• Berichte (Strafregisterauszug, pol Leumundsbericht, mil Führungsbericht)

• Blut- / Urinprobe

• Spurensicherung

• Gutachten (Blut, Urin, DNA, Alkoholrückrechnungen, technische Gutachten, Auswertung von 
PC/Mobile, RAG)

• Hausdurchsuchung

• Beschlagnahme, 

• etc.

Wichtig: Es gibt Sachbeweise und es gibt Personenbeweise. 

Was ist besser? 

Vorgehen bei der Sachverhaltsabklärung



Gang der 
Untersuchung 
– Sachverhaltsabklärung

Vorgehen bei der Sachverhaltsabklärung

Der Personalbeweis: Ein Beispiel 



Gang der 
Untersuchung 
– Sachverhaltsabklärung

Vorgehen bei der Sachverhaltsabklärung

Der Personalbeweis: Ein weiteres Beispiel: 



Wie erfolgt Sachverhaltsabklärung? Was müssen / sollen Sie 
herausfinden?

Erinnern Sie sich:

• Wer hat: Fahrer lässt sich wohl schnell herausfinden (Fahrtenbuch, 
Aussagen Mitfahrerinnen, Feststellung MP, etc.)

• was: Kollision mit Mittelleitplanke (Spuren an Auto und Leitplanke)

• wann: Restwegaufzeichnung? Überwachungskamera? Aussagen der 
Beteiligten?

• wo: Spuren, Aussagen?

• wie/weshalb: Ursache der Kollision herausfinden? Gestützt auf Aussagen 
der Beteiligten? Auswertung Fahrzeug?

• womit: Fahrzeug

getan?



Arbeit des Auditors oder der Auditorin



Arbeit 
Auditor/-in –
Übersicht

Ausgangslage

• Erhält Akten der abgeschlossenen Voruntersuchung:
• Überprüfung Vollständigkeit
• Kann selber nicht vervollständigen: 

Beweisergänzungsbegehren

• Entscheidet über Art der Erledigung:
• Einstellung (allenfalls bei gleichzeitiger Disziplinierung)
• Strafmandat
• Anklage



Arbeit 
Auditor/-in –
Einstellung/
Disziplinierung

Einstellungsverfügung

• Prozessvoraussetzung fehlt (z.B. ne bis in idem)
• Strafanspruch untergegangen (Verjährung, Tod beschuldigte 

Person)
• Kein strafbares Verhalten
• Völlige Schuldunfähigkeit
• Kein ausreichender Tatverdacht
• Verzicht auf Bestrafung nach materiellem Recht

Folge:
• Keine Bestrafung
• Keine Kostenfolgen
• Allenfalls Entschädigung / Genugtuung



Arbeit 
Auditor/-in –
Einstellung/
Disziplinierung

Einstellungsverfügung, bei gleichzeitiger 
Disziplinierung

Das heisst?
Wird ein leichter Fall eines MStG-Delikts festgestellt, ergehen 
eine Einstellungsverfügung und eine Disziplinarstrafverfügung

(Was ein leichter Fall ist, siehe VL zum Disziplinarstrafrecht.)



Voraussetzung (MStP 114)
• Ergibt die Voruntersuchung hinreichende Verdachtsgründe für ein Verbrechen oder 

Vergehen, so erhebt der Auditor ohne Verzug Anklage. Er übermittelt die Akten mit 
der Anklageschrift dem Präsidenten des Militärgerichts und stellt dem Angeklagten 
und der Privatklägerschaft eine Kopie der Anklageschrift zu. Das Opfer, das sich nicht 
als Privatklägerschaft konstituiert hat, kann eine Kopie der Anklageschrift verlangen.

• Erachtet der Auditor die Voraussetzungen dafür als erfüllt, so erlässt er ein 
Strafmandat nach Artikel 119.

→ Primat des Strafmandatsverfahrens?

Das heisst, Anklage, wenn Verdacht auf Delinquenz, aber:

• Sachverhalt nicht ausreichend klar, und/oder

• Strafkompetenz nicht ausreicht



Arbeit 
Auditor/-in –
Anklage / 
Gerichtsverfahren

Folgen

• Das Dossier wird mit der Anklage an das zuständige 
Militärgericht übermittelt.

• Es findet eine Gerichtsverhandlung statt.

• Auditor/-in vertritt Anklage immer vor Gericht.

• Beschuldigte Person ist (spätestens) vor Gericht immer 
verteidigt.

• Das Gerichtsverfahren ist unmittelbar.

(Ablauf Gerichtsverfahren, siehe andere VL.)
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